
Gewinnspielregeln: 
 
„Der Frühlingskorb von Südtirol1 und Radio Tirol“ 
 
Veranstalter: 
Funkhaus Südtirol GmbH, Rechtssitz in der Innsbruckerstr.23, 39100 Bozen, 
Steuernummer: 02276690217, rechtlicher Vertreter Karl Kleinrubatscher 
 
Bezeichnung: 
Der Frühlingskorb von Südtirol1 und Radio Tirol 
 
Zeitspanne: 
Spielanfang: 15.03.2010 
Spielende: 27.03.2010 (inklusiv) 
 
Spielberechtigung: 
Spielberechtigt sind alle Hörerinnen und Hörer von Südtirol1 und Radio Tirol; 
ausgenommen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige (Mitbewohner und 
Angehörige bis zweiten Grades) der On Air GmbH und RTT-Radio Tirol GmbH. 
 
Austragungsort: 
Das Spiel wird in der Region Trient/Südtirol ausgetragen. 
 
Spielregeln: 

- das Spiel geht vom 15.03.2010 bis 27.03.2010 und verpflichtet die 
Registrierung bei den Radiosendern Südtirol1 und Radio Tirol, mittels SMS an 
die Nummer: 342 412 0202. Name, Nachname und der Wohnort müssen 
angegeben werden. Nur die SMS welche innerhalb 12.00 Uhr des 26.03.2010 
eingesendet werden, werden angenommen. 

- Über SMS angemeldete Personen werden über die Software „random“ 
ausgelost und darauf hin, während der Sendung von Südtirol 1 und Radio 
Tirol zurückgerufen um am Gewinnspiel teilzunehmen. In diesem Fall ist es 
notwendig den Katalog bei sich zu haben. 

- Das Spiel besteht darin, innerhalb von 30 Sekunden einen virtuellen 
Einkaufskorb mit Produkten des Gartenmarktes, angeführt in einer 
Sonderbeilage des Gartenmarktes, welche am Sonntag, 14.03.10 in der 
Sonntagszeitung „Zett“ und am 19.03.10 in der Tageszeitung „Dolomiten“ 
erscheint und in allen Filialen des Gartenmarktes aufliegt, zu füllen. 
Um diesen virtuellen Einkaufskorb füllen zu können, wird den Teilnehmern ein 
limitierter Betrag zur Verfügung gestellt. Dieser präzise Betrag wird vor dem 
Spiel ausgelost. 

- Der Teilnehmer gewinnt alle Produkte des virtuellen Einkaufskorbes, wenn er 
den zuvor ausgelosten Betrag nicht überschreitet. 

- Wenn der ausgeloste Betrag überschritten wird, gewinnt der Teilnehmer nicht. 
Dieser Betrag fließt dann in einen Jackpot und steht dem nächsten 
Kandidaten zur Verfügung. 

- Es gültig betrachtet werden nur Produkte, welche vom Teilnehmer richtig 
aufgezählt werden. Richtig genannt werden müssen, der Preis und der 
Produktname aus dem Katalog. 

- Die verschiedenen Beträge aus dem Gesamtbudget von 5000€ werden auf 
Papier festgehalten und in 24 gleiche Umschläge kuvertiert. 



 
- Die Kuvertierung, der oben genannten 24 Umschläge, erfolgt unter Aufsicht 

eines, von der Handelskammer Bozen beauftragten Funktionärs, um den 
korrekten Ablauf des Gewinnspieles zu garantieren.  

 
- Der Moderator wählt zufällig 3 von den 24 Umschlägen aus. Der Teilnehmer 

hat dann die Möglichkeit, eines dieser drei Kuverts auszuwählen (rechter 
Briefumschlag, Briefumschlag in der Mitte, linker Briefumschlag), welche der 
Moderator in der Hand hält. Nach jedem Spiel nimmt die Anzahl der 
Briefumschläge ab. 

 
- Der Moderator wählt zufällig 3 Umschläge und lässt den Teilnehmer von 

diesen auswählen. 
 

- Das Spiel „Der Frühlingskorb von Südtirol1 und Radio Tirol“ wird 2x täglich zu 
verschiedenen Zeiten ausgetragen, im Zeitraum von 15.03.10 – 27.03.10 
(ausgenommen sonntags); insgesamt 24 Spiele. 

 
- Die zu gewinnenden Preise, scheinen im Katalog des Gartenmarktes, 

inklusive Preis und Produktname, auf. 
 

- Jeder Teilnehmer kann sich nur einmal per SMS registrieren lassen und darf 
nur einmal mitspielen. 

 
- Die Gewinner werden schriftlich per Einschreibebrief zum Abholen Ihres 

Gewinnes eingeladen. 
 

- Die Gewinnerliste wird innerhalb 30.06.10 einem Funktionär der 
Handelskammer Bozen ausgehändigt. 

 
 
Abgabetermine: 
Die Gewinne werden innerhalb 30.09.10 in den verschiedenen Gartenmarktfilialen 
den Gewinnern übergeben. 
 
Gewinnspielregeln: 
Die Gewinnspielregeln findet man im Internet unter: www.funkhaus.it 
 
 
 
Onlus: 
Die nicht vergebenen oder nicht abgeholten Preise, abgesehen von nicht 
angenommenen Preisen, gehen an: 
 
Südtirol hilft – Alto Adige aiuta onlus, Verdiplatz 43, 39100 Bozen 
 
Informationen zum persönlichen Datenschutz (lt. Art. 13, Gesetz Nr. 196/2003): 
Die gesammelten Daten der Teilnehmer werden vom Veranstalter, auch in digitaler 
Form, ausschließlich für den Ablauf dieses Gewinnspieles verwendet. 
Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 
Für die Teilnehmer gelten die Rechte lt. Art. 7, Gesetz 196/2003. 

http://www.funkhaus.it/


Teilnehmer können somit ihre abgegebenen Daten korrigieren, ergänzen, löschen 
oder sperren lassen. 
 
 


